
aba – Arbeitsgemeinschaft für  

betriebliche Altersversorgung e.V. 

 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.    Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin   Postfach 61 01 91, 10922 Berlin 
Telefon: 030 33 858 11-0    Fax: 030 33 858 11-21     info@aba-online.de    www.aba-online.de 

Vertretungsberechtigter Vorstand: Heribert Karch (Vorsitzender), Joachim Schwind (stellv. Vorsitzender), Dr. Georg Thurnes (stellv. Vorsitzender)  
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg (Berlin)     Registernummer: VR 32127 B    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 143293297  

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 
Referat VA 52 
Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn  

per E-Mail an Konsultation-04-16@bafin.de 

 

 

 
 
 
 
 

030 3385811-0 
info@aba-online.de 

29.06.2016 SD   

aba-Stn: BaFin-28/2016 

 
 
Konsultation 04/2016  
Merkblätter gemäß VAG: Geschäftsleiter, Verwaltungs-/Aufsichtsorgane, Schlüsselfunktionen 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Isensee, sehr geehrter Herr Redenz, 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen der BaFin-Konsultation 04/2016. Als 
Fachverband für betriebliche Altersversorgung haben wir zu den überarbeiteten Merkblättern folgende 
Anmerkungen:  

Einschätzung zum Merkblatt für die Aufsichtsorgane 

I.1. Allgemeine Hinweise zu Anzeigepflichten 

 Unverzügliche Anzeige: „darunter versteht die Bundesanstalt einen Zeitraum von zwei Wochen“ (S. 4, 4. 

Absatz) und Beantragung der Unterlagen innerhalb der Frist von zwei Wochen (S. 4, 5. Absatz), sofern 

Unterlagen bei Absichtsanzeige noch nicht vorliegen. 

  Da die Aufsichtsräte in den meisten Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV: 

Pensionskassen und Pensionsfonds) von der obersten Vertretung gewählt oder von den 

Trägerunternehmen ernannt werden, haben diese EbAV auf die zeitliche Verfügbarkeit und 

Flexibilität der gewählten (externen) Aufsichtsratsmitglieder keinen Einfluss. Wir bitten daher 

darum, den Zeitraum für die unverzügliche Anzeige auf vier Wochen zu erweitern oder den 

„Zeitraum von zwei Wochen“ um ein „grundsätzlich“ zu ergänzen. 

 

I.3.a. Erklärung des Unternehmens in der Anzeige 

 „In der Anzeige hat das Unternehmen zu erklären, dass  
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- die interne Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit der betreffenden Person in 

Übereinstimmung mit den normativen Bestimmungen sowie der entsprechenden internen Richtlinie 

erfolgt ist und  

- die betreffende Person als fachlich geeignet und zuverlässig für die konkrete Tätigkeit angesehen 

wird.“ (S. 5) 

 Woraus ergibt sich für EbAV eine solche Verpflichtung zur eigenständigen Prüfung und Bestätigung 

gegenüber der BaFin? In der Praxis wäre sie von den meisten EbAV nicht umzusetzen: Die 

Aufsichtsräte werden dort von der obersten Vertretung gewählt oder von den Trägerunternehmen ernannt, 

ohne dass zuvor eine Prüfung der Eignung und Zuverlässigkeit explizit stattfand oder eine solche 

Voraussetzung für die Wählbarkeit wäre. Im Übrigen können Wahlvorschläge noch in der jeweiligen 

Wahlversammlung eingereicht werden; eine Prüfung der Geeignetheit der Kandidaten ist somit vor einer 

Wahl nicht möglich und im Rahmen der Zuständigkeiten im VVaG auch nicht Aufgabe der 

Pensionskassen/Unternehmensleitung. Die oberste Vertretung wählt im Rahmen der „Gewaltenteilung“ allein 

die Mitglieder des Aufsichtsrates. Was wäre folglich die Konsequenz, wenn die Pensionskasse bei der 

anschließenden Prüfung vor der Anzeige bei der BaFin zu dem Ergebnis käme, dass das von der obersten 

Vertretung gewählte Aufsichtsratsmitglied nicht als geeignet angesehen wird? Eine Einschränkung der Rechte 

der obersten Vertretung?! Wir bitten daher dringend um Streichung dieser Anforderung.  

 

I.5.b. Kenntnisse im Gremium 

 „Dazu ist der Bundesanstalt in der aktuellen Übersicht über die Zusammensetzung des Verwaltungs-

oder Aufsichtsorgans darzulegen, wie diese Themenfelder im Gremium abgedeckt sind.“ (S. 12) 

 Wir gehen davon aus, dass für die Darlegung der Nachweis durch Berufsbezeichnung und aktuelle 

Tätigkeit ausreicht. 

 

IV. Schriftliche interne Leitlinien 

Die Vorgaben für schriftliche interne Leitlinien richten sich uneingeschränkt an alle Unternehmen (S. 20). Wir 

gehen aber davon aus, dass die Verpflichtung schriftliche Leitlinien zu erstellen, sich ausschließlich an Solvency-II-
Unternehmen richtet (siehe BaFin-Auslegungsentscheidungen zu den allgemeinen Governance-Anforderungen an VU vom 
01.01.2016, Rz 1 und 55 ff.). Dafür spricht auch der Verweis auf die Leitlinie 13 der EIOPA-Leitlinien zum Governance-
System im Merkblatt.  

Bitte stellen sie in Kapitel IV klar, dass EbAV über keine schriftlichen internen Leitlinien verfügen 

müssen. Um eine analoge Klarstellung bitten wir beim Merkblatt zu den Geschäftsleitern.  

 

  

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_auslegungsentscheidung_governance.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_auslegungsentscheidung_governance.pdf?__blob=publicationFile&v=2


aba – Arbeitsgemeinschaft für  Seite 3 

betriebliche Altersversorgung e.V. 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.    Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin   Postfach 61 01 91, 10922 Berlin 
Telefon: 030 33 858 11-0    Fax: 030 33 858 11-21     info@aba-online.de    www.aba-online.de 

Vertretungsberechtigter Vorstand: Heribert Karch (Vorsitzender), Joachim Schwind (stellv. Vorsitzender), Dr. Georg Thurnes (stellv. Vorsitzender)  
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg (Berlin)     Registernummer: VR 32127 B    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 143293297  

 

Das Merkblatt zu den Schlüsselfunktionen ist für Pensionskassen und Pensionsfonds (siehe S. 2) nicht relevant.  

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
 
aba Arbeitsgemeinschaft für  
betriebliche Altersversorgung  
 

 

Klaus Stiefermann     (Dr. Cornelia Schmid) 

(Geschäftsführer) 

 
 


